
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreff: „Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite“ BT – Drucksache 19/23944,  

hier Stellungnahme der DLRG 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir begrüßen, dass der Gesetzgeber unsere Stellungnahme vom 16.10.2020 aufgegriffen 

hat und nicht nur das DRK sondern alle fünf anerkannten Hilfsorganisationen in §5 Absatz 
8 des Infektionsschutzgesetztes aufnehmen möchte. Die DLRG, wie auch die anderen 

Hilfsorganisationen, bringt sich in den unterschiedlichen Bundesländern auch jetzt schon 

auf vielfältigste Weise in die Bewältigung der derzeitigen epidemischen Lage mit ein. 
Derzeit gibt es außerhalb der Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetze der Länder 

dazu jedoch keine gesetzliche Regelung.  

 

Weggefallen aus dem ursprünglichen Entwurf ist jedoch die Gleichstellung der Helfer der 
Hilfsorganisationen mit THW Helfern gemäß des Gesetzes über das Technische Hilfswerk. 

Wir empfehlen einen entsprechenden Passus zu einem späteren Zeitpunkt z. B. bei einer 

Novelierungn des ZSKG aufzunehmen um alle Helfer im Bevölkerungsschutz auch in Bun-

desgesetzen gleich zu stellen.   
 

Zu den anderen Anträgen nehmen wir keine Stellung.  

 
 

Mit freundlichem Gruß aus Bad Nenndorf 

 

 
 

Ludger Schulte-Hülsmann 

Generalsekretär 
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